
22. ÖPP-Forum am 10. Oktober 2013

Klaus Dohmen, PPP-Task Force im Finanzministerium NRW

Dr. Jörg Hopfe, NRW.BANK

Andreas Hellenbrand, PricewaterhouseCoopers AG WPG

Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Vorstellung Praxisleitfaden „Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU) und NKF“
Analyse unterschiedlicher Instandhaltungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 
an kommunalen Gebäuden nach NKF



Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Seite 2

Historie

• Problemstellung: 

Kommune müsste eigentlich sanieren, kann bzw. darf aber nur reparieren.

Lässt der Rechtsrahmen überhaupt Handlungsspielraum für Investitionen zu?

Eigenrealisierung oder ÖPP-Projekt?

• Daher: PPP-Task Force NRW und NRW.BANK greifen das Thema auf

• Bericht zur Untersuchung der Auswirkungen von unterschiedlich umfangreichen 
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden
aus dem Jahr 2011 (Enge Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres und 
Kommunales und den Bezirksregierungen)

• Regionalkonferenzen in den Bezirksregierungen

Düsseldorf, Arnsberg (November 2011)
Münster (Februar 2012)
Köln, Detmold (April 2012)

• Fortschreibung des Berichts als „Praxisleitfaden“ mit Rechentool 2013
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Bericht zur Untersuchung der Auswirkungen von unterschiedlich umfangreichen 
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden
aus dem Jahr 2011

Beispiele kommunaler Handlungsoptionen:

0-Variante 
Durchführung durch Kommune der notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung 
und derzeitigen Funktion des Gebäudes nach den geltenden technischen Regeln und den fachlichen 
nutzungsbedingten Regeln.

Eigenrealisierungsvariante
Durchführung durch Kommune einer Modernisierungsmaßnahme zur Herstellung der Funktion eines 
Gebäudes nach dem aktuellen Stand der Technik unter Berücksichtigung des rechtlichen und technischen 
Standes und den fachlichen nutzungsbedingten Regeln.

ÖPP-Variante 
Durchführung durch Privaten einer Modernisierungsmaßnahme zur Herstellung der Funktion eines Gebäudes 
nach dem aktuellen Stand der Technik unter Berücksichtigung des rechtlichen und technischen Standes und 
den fachlichen nutzungsbedingten Regeln.
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Anwendung der Instrumente bei kommunalen Pilotprojekten

• Mülheim: O-Variante / Sanierung / ÖPP

• Marienheide: O-Variante / Sanierung / ÖPP Grundlagen-Bericht 7/2011

• „Dummy“: O-Variante / Sanierung / ÖPP

• Schwelm: O-Variante / Sanierung / Neubau / ÖPP Berichtserweiterung 2012

• Witten: O-Variante / Sanierung / ÖPP

• Geseke: O-Variante / Sanierung / Neubau / ÖPP

• Marl: Sanierung / Neubau / ÖPP Berichtserweiterung 2013

• Greven: O-Variante / Sanierung / Neubau / ÖPP
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Eckpunkte für den Praxisleitfaden zur Analyse unterschiedlicher 
Instandhaltungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an kommunalen 
Gebäuden nach NKF

– Weiterentwicklung des Berichts zur Untersuchung der Auswirkungen von unterschiedlich 
umfangreichen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden
aus dem Jahr 2011 (Enge Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales und 
den Bezirksregierungen)

– Regelung von Sachverhalten, die im bisherigen Prozess noch offen geblieben sind (insb. 
Umgang mit Restnutzungsdauern, Liquiditätskrediten und Liquiditätszuflüssen)

– Darstellung der weiterführenden Erkenntnisse aus verschiedenen Pilotprojekten (insb. 
Einbeziehung der Bilanzsicht, Szenariobetrachtungen und Neubauvariante)

– Umsetzungsorientierte Erläuterung des Aufbaus der Gesamtmethodik sowie der für die 
Vergleichsbetrachtung benötigten Datentabellen (Rechentool an einem Beispielfall)

– Bezugnahme auf das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW)  
(Abstimmung mit dem Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk) 
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Gliederung des Praxisleitfadens

– Einleitung
(insb. Bezug zum NKF und auf die einschlägigen Fachliteratur)

– Grundlagen
(Aufbau und Eignung der Methodik, Zusammenspiel der Varianten etc.)

– Einzelthemen
(Umgang Restnutzungsdauern, Liquiditätskrediten, Liquiditätszuflüssen)

– Fazit und Ausblick

– Anhang 1 – Pilotprojekte (Städte Schwelm, Witten)

– Anhang 2 – Beispielfall (Entwicklung durch PwC)
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Betrachtungswinkel und -varianten

nicht zwingend!
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Kernelemente der Variantenanalyse

– Lebenszyklusbetrachtung
(d.h. realistische Zeitreihe über einen langfristig angelegten Betrachtungszeitraum)
mit der Möglichkeit von Zwischenbetrachtungen bspw. für Konsolidierungszwecke
sowie der Erfüllung der diesbezüglichen Anforderungen aus dem TVgG NRW

– Ressourcenverbrauch als Entscheidungskriterium 
(d.h. Berücksichtigung von Kosten- und Vermögenseffekten)

– Einsatz strukturierter Datenblätter
(d.h. übersichtliche und an NKF-Gesichtspunkten orientierte Gesamtdarstellung)

– Berechnung nach Varianten
(d.h. modulare Zusammenführung verschiedener möglicher Handlungsansätze)

– Homogenisierung der Daten
(d.h. Verfahren nach dem Grundsatzes „nur vergleichbare Daten vergleichen“)
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Kernelemente des Analyseablaufs

– Dreistufiges
Verfahren:

Vorbereitung und
Rahmenvorgaben

quantitative
Variantenrechnung

qualitative Bewertung
und Gesamtwürdigung
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Besonderheiten der 0-Variante

– „Lebenszyklusbetrachtung für Bestandsobjekte“
(d.h. Szenarioentwicklung für den Weiterbetrieb über die Restnutzungsdauer
mittels Sicherung der Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit des Objektes)

– Nach neuerer Erkenntnis
nicht unerlässlich für den
Variantenvergleich

– Prognose von Mindest-
sanierungsmaßnahmen:
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Restnutzungsdauern

– Prüfung der Restnutzungsdauern aus der Anlagenbuchhaltung zu Beginn der Analysen

– Verlängerung der Restnutzungsdauern bei Grundsanierungen auf neue Laufzeit bzw.
hilfsweise 90% der ursprünglichen Gesamtnutzungsdauer

– Bei kurzen Restnutzungsdauern (Ablauf innerhalb des Betrachtungszeitraumes) erfolgt
entweder eine Streckung der Abschreibungen oder eine Verkürzung der Betriebsphase
– je nach den Anforderungen des Einzelfalls
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Liquiditätskreditzinsen

– Im Regelfall keine grundlegende Auswirkung auf die Variantenrechnung (da letztlich im
Sinne eines Zuschlagsfaktors zu den Aufwendungen ausgestaltet)

– Im Einzelfall sinnvoll, wenn die betrachteten Varianten wertmäßig sehr eng beieinander
liegen (bezogen auf die quantitative Betrachtung der Varianten)

• Liquiditätszuflüsse

– Eine vereinfachte Berücksichtigung zur Minderung des Finanzierungsanteils auf die
Investitionen (als Eigenmittelanteil) ist zulässig

– Jedoch muss gewährleistet werden, dass der Ansatz der Liquiditätszuflüsse in Höhe und 
Realisationszeitpunkt sachgerecht (und eher vorsichtig) eingeschätzt wird
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Pilotprojekt „Rathaussanierung Stadt Witten“ (1)

– Bedarfsanalyse
unter Einbeziehung
von Aspekten u.a.
energetischer Sanierung,
Flächenoptimierung,
Entmietung dezentraler

Verwaltungsstandorte,
Vermietungskonzept

im Hauptstandort
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Pilotprojekt „Rathaussanierung Stadt Witten“ (2)
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Pilotprojekt „Rathaussanierung Stadt Witten“ (3)
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Pilotprojekt „Rathaussanierung Stadt Witten“ (4)• Pilotprojekt „Rathaussanierung Stadt Witten“ (1)

– Lebenszyklusbetrachtung

(hier mit Daten aus den Zeitreihen des Beispielfalles)
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Fazit und Ausblick

– Zusammenführung von Immobilienwirtschaft und NKF in einem Gesamtkonzept

– Methodik für den Vergleich unterschiedlicher Handlungsvarianten als auch von 
Beschaffungsalternativen

– Langfristige Kosten- und Vermögenseffekte werden deutlich (Lebenszyklusbetrachtung)

– „Zwischenbetrachtungen“ (z. B. 10-Jahres-Frist) sind möglich

– Notwendigkeit weiterer Pilotierungen, um die Heterogenität in den kommunalen
Anwendungsbereichen sachgerecht zu berücksichtigen

– Transfermöglichkeiten auf den kommunalen Tiefbau sind grundsätzlich gegeben
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Vorgaben des § 17 Abs. 1 bis 3 TVgG NRW

– Öffentliche Auftraggeber sind verpflichtet, bei der Vergabe von Aufträgen Kriterien des 
Umweltschutzes und der Energieeffizienz zu berücksichtigen.

– Neben den voraussichtlichen Anschaffungskosten sind unter Berücksichtigung des sog. 
Lebenszyklusprinzips insbesondere auch die voraussichtlichen Betriebskosten über die 
Nutzungsdauer – vor allem die Kosten für den Energieverbrauch – sowie die Entsorgungs-
kosten zu berücksichtigen.

– Im Rahmen der einer Beschaffungsmaßnahme vorangestellten Bedarfsanalyse soll der
Aspekt einer umweltfreundlichen und energieeffizienten Systemlösung geprüft werden.
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Vorgaben des § 7 der RVO TVgG NRW

– „… bei der Prüfung eines Angebots auch die Betriebs- und Entsorgungskosten zu berück-
sichtigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich die Angebote bei den Folgekosten auf-
fällig unterscheiden. Betriebskosten sind insbesondere Energiekosten, Betriebsmittel sowie
Unterhalts- und Wartungskosten“ …“

– „Der öffentliche Auftraggeber entscheidet, in welchem Umfang im Rahmen der jeweiligen
Beschaffung eine Lebenszykluskostenanalyse durchgeführt werden soll und gibt dies im
Rahmen der Leistungsbeschreibung vor … unter Würdigung der Verhältnismäßigkeit …“

– „… verwendete Methode anzugeben. Diese muss auf der Grundlage von objektiv nach-
prüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien beruhen. Die verwendete Methode muss
für alle interessierten Unternehmen zugänglich sein …“

– „… vorgelagerte Bedarfsanalyse … dabei sollen verschiedene Beschaffungsalternativen
geprüft werden ...“
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Herausforderungen für Kommunen aus dem TVgG:

– Die Lebenszyklusbetrachtung muss fachlich-inhaltlich durch die Kommune leistbar sein
und entsprechend gut dokumentiert und erprobt sein; sie darf auch bei einer Vergleichs-
betrachtung keinen unangemessen hohen Aufwand bei der Kommune erzeugen

– Die Lebenszyklusbetrachtung muss für Unternehmen transparent und zugänglich sein
(möglichst ohne örtlichen Dokumentations- und Entwicklungsaufwand)

– Die verwendete Methode ist anzugeben; allerdings existieren bundesweit derzeit keine
expliziten Lebenszyklusmodelle, die frei zugänglich sind; mit Ausnahme des Praxis-
leitfadens 2013 und dessen Vorarbeiten
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Praxisleitfaden WU und NKF 2013

• Anwendbarkeit im Rahmen des TVgG NRW:

– Eine Lebenszyklus- und Gesamtbetrachtung kann nach der entwickelten Methodik
für Kommunen und Unternehmen nachvollziehbar und leistbar für Zeiträume von
25 bis 30 Jahren aufgebaut werden

– Mit der Methodik könnte auch eine Betrachtung eines Objektes über bspw. 80 Jahre 
vorgenommen werden, wobei allerdings der Aussagewert bei einer auf die Gesamt-
nutzungsdauer ausgedehnten Betrachtung u.E. nicht mehr sauber prognostiziert
werden kann und damit auch nicht sinnvoll ist

– Die Kombination aus immobilien- und finanzwirtschaftlicher Sicht schafft für alle
Beteiligten bei der Gesamtbetrachtung die notwendige Transparenz

– Das Modell kann flexibel auf unterschiedliche Hochbaumaßnahmen angewandt
und bei Bedarf bspw. auf den Tiefbaubereich übertragen werden


